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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 19.05.2020 

Aktenzeichen: FB 2 - 51122-05-bo Vorlage Nr. 2-2336/20/05-210 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 18.06.2020 öffentlich Entscheidung 

 

Ergänzungssatzung "An der Ley" gemäß § 34  BauGB - Aufstellungs- und Offenlagebeschluss 
 
Sachverhalt: 
Die Ortsgemeinde Birgel beabsichtigt, für das Grundstück Gemarkung Birgel, Flur 5, Flurstück 7/6 eine Er-
gänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB aufzustellen. 
Gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB kann die Gemeinde durch eine sogenannte Innenbereichssatzung einzelne 
Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezogenen 
Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereiches entsprechend geprägt sind. 
Die v.g. Parzelle lag  bereits  vor Aufhebung des Bebauungsplanes „Auf Hardt – 6. Änderung“ im Jahre 2013 
formell-rechtlich im Außenbereich der Gemarkung Birgel, sodass durch die Ergänzungssatzung  hier erst-
mals Baurecht geschaffen werden soll. (siehe nachstehender Auszug aus dem FNP.) 
 

                                                
 
Ein privater Kleinunternehmer erwägt, auf der Parzelle Flur 5, Flurstück 7/6 eine Lagerhalle zur Unterstel-
lung seiner Fahrzeuge und Geräte zu errichten. Die Ortsgemeinde Birgel hatte bereits im Jahre 2017 einer 
Sondernutzung des angrenzenden Wirtschaftsweges Flur 5, Flurstück 3/23 zugestimmt.  
 
Das Planungsbüro Böffgen, Reutlingen, wurde zwischenzeitlich durch den Investor mit der Erarbeitung ei-
ner Ergänzungssatzung beauftragt. Der Planentwurf liegt dem Rat in seiner heutigen Sitzung zur Beratung 
vor. Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem nachstehenden Auszug aus der Planurkunde ersichtlich. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Ortsgemeinderat beschließt, die Ergänzungssatzung „An der Ley“ aufzustellen und billigt gleichzeitig 
den in der heutigen Sitzung vorliegenden Vorentwurf. 
Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem v.g. Kartenausschnitt ersichtlich. 
Der Verwaltung wird beauftragt,  diesen  Aufstellungsbeschluss entsprechend bekannt zu geben und an-
schließend die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB vorzu-
nehmen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Kosten des Bauleitverfahrens werden durch den Grundstückseigentümer übernommen. 
 
 
Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts: 
Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen. Nach Erkenntnis der Verwaltung 
liegen beifolgenden Personen Ausschließungsgründe vor: 

RM: ………………………………………………. 
Diese Aufzählung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so dass alle Beteiligten ihre eigene 
Prüfung vornehmen sollten. 
 
 
Anlage(n):  
ES An der Ley Plan 
ES An der Ley Text 
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